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Zitat von Seph

Ich habe als Anlage zum Protokoll aber immer eine Anwesenheitsliste dabei, auf der die
Namen der Kinder stehen und rechts davon anwesende Sorgeberechtigte
unterschreiben.

Das habe ich bisher für "normal" gehalten und mache es schon seit anno tuck so.

Über das hier

Zitat von Maylin85

Ich wusste meist auch überhaupt nicht, wer da sitzt

wundere ich mich sehr.

Eltern von Geschwisterkindern haben natürlich zwei Stimmen, die Regelung bezügl. Sorgerecht
steht normalerweise in der Schülerakte.

Wie das alles beachtet wird, wenn nur die Elternvertreter Pflegschaftssitzungen organisieren
und durchführen, weiß ich nicht... (Datenschutz?) Lehrkräfte können - nach offizieller Regelung
in NRW - eingeladen werden, das müssen die Eltern aber nicht tun. Und dann?
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